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1. Vertragsschluss / Lieferbeginn
 Der Vertrag kommt durch Bestätigung des Lieferanten in 

Textform unter Angabe des voraussichtlichen Lieferbeginns 
zustande. Der tatsächliche Lieferbeginn hängt davon ab, 
dass alle für die Belieferung notwendigen Maßnahmen 
(Kündigung des bisherigen Liefervertrages etc.) erfolgt sind.

2. Laufzeit / Kündigung
 Der Vertrag endet mit Ablauf des 31.12.2016.

 3. Umfang und Durchführung der Lieferung / Befreiung  
 von der Leistungspflicht 
3.1  Der Lieferant liefert dem Kunden dessen gesamten Bedarf 

an Erdgas an seine vertraglich benannte Entnahmestelle. 
Entnahmestelle ist die Eigentumsgrenze des auf die (ggf. 
jeweilige) Messstelle bezogenen Netzanschlusses. Messstelle 
ist der Ort an dem der Gasfluss messtechnisch erfasst wird. 

3.2  Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten 
in der Gasversorgung ist der Lieferant, soweit es sich um 
Folgen einer Störung des Netzbetriebes einschließlich 
des Netzanschlusses handelt, von seiner Leistungspflicht 
befreit. Zu den möglichen Ansprüchen des Kunden gegen 
den Netzbetreiber, vgl. Ziffer 9. Der Lieferant ist weiter 
von seiner Leistungspflicht befreit, soweit und solange 
der Netzbetreiber den Netzanschluss und / oder die 
Anschlussnutzung bzw. der Messstellenbetreiber den 
Messstellenbetrieb auf eigene Initiative unterbrochen hat. 
Das gleiche gilt, wenn der Lieferant an der Lieferung und/
oder dem Bezug von Erdgas aufgrund höherer Gewalt oder 
sonstiger Umstände, deren Beseitigung dem Lieferanten 
nicht möglich ist oder wirtschaftlich nicht zugemutet wer-
den kann, gehindert ist. 

4. Messung / Abschlagszahlungen / Abrechnung / Anteilige  
 Preisberechnung
4.1  Die Menge des gelieferten Gases wird durch 

Messeinrichtungen des zuständigen Messstellenbetreibers 
ermittelt. Die Ablesung der Messeinrichtungen wird vom 
Messstellenbetreiber, Messdienstleister, Netzbetreiber, 
Lieferanten oder auf Verlangen des Lieferanten oder des 
Netzbetreibers kostenlos vom Kunden durchgeführt. 
Der Lieferant wird den Kunden rechtzeitig zu einer 
Selbstablesung auffordern. Der Kunde kann einer 
Selbstablesung widersprechen, wenn ihm diese nicht 
zumutbar ist. Können die Messeinrichtungen nicht 
abgelesen werden oder zeigen sie fehlerhaft an, so 
können der Lieferant und/oder der Netzbetreiber den 
Verbrauch insbesondere auf der Grundlage der letzten 
Ablesung schätzen oder rechnerisch abgrenzen, wobei die 
tatsächlichen Verhältnisse angemessen berücksichtigt 
werden; dies gilt auch dann, wenn der Kunde eine rechtzeitig 

angekündigte Selbstablesung nicht oder verspätet 
vornimmt.

4.2  Der Lieferant kann vom Kunden monatliche Abschlags-
zahlungen verlangen. Der Lieferant berechnet diese unter 
Berücksichtigung des voraussichtlichen Verbrauchs nach 
billigem Ermessen, in der Regel auf der Grundlage der 
Abrechnung der vorangegangenen 12 Monate bzw. unter 
Berücksichtigung des durchschnittlichen Verbrauchs 
vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, dass  
der Verbrauch erheblich abweicht, ist dies angemessen  
zu berücksichtigen.

4.3  Zum Ende jedes vom Lieferanten festgelegten Abrechnungs- 
zeitraumes, der 12 Monate nicht wesentlich überschreitet, 
und zum Ende des Lieferverhältnisses wird vom 
Lieferanten eine Abrechnung erstellt, in welcher der 
tatsächliche Umfang der Belieferung unter Anrechnung 
der Abschlagszahlungen abgerechnet wird. Ergibt sich eine 
Abweichung der Abschlagszahlungen von der Abrechnung 
der tatsächlichen Belieferung, so wird der zu viel oder 
zu wenig berechnete Betrag unverzüglich erstattet bzw. 
nachentrichtet oder mit der nächsten Abschlagszahlung 
verrechnet. Der Kunde hat – abweichend von Satz 1 – das 
Recht, eine kostenpflichtige monatliche, vierteljährliche oder 
halbjährliche Abrechnung zu wählen, die auf Grundlage 
einer gesonderten Vereinbarung mit dem Lieferanten 
erfolgt. Bei monatlichen Rechnungen entfällt das Recht des 
Lieferanten nach Ziffer 4.2.. 

4.4  Der Kunde kann jederzeit vom Lieferanten verlangen, 
eine Nachprüfung der Messeinrichtungen an seiner 
Abnahmestelle durch eine Eichbehörde oder staatlich 
anerkannte Prüfstelle im Sinne von § 40 Abs. 3 des 
Mess- und Eichgesetzes zu veranlassen. Die Kosten der 
Nachprüfung fallen dem Kunden nur dann zur Last, 
sofern die eichrechtlichen Verkehrsfehlergrenzen nicht 
überschritten werden. 

4.5  Ergibt eine Nachprüfung der Messeinrichtungen eine 
Überschreitung der eichrechtlichen Verkehrsfehlergrenzen 
oder werden Fehler in der Ermittlung des Rechnungs-
betrages festgestellt (wie z.B. auch bei einer Rechnung  
auf der Grundlage falscher Messwerte), so wird der zu viel 
oder zu wenig berechnete Betrag unverzüglich erstattet  
bzw. nachentrichtet oder mit der nächsten Abschlags-
zahlung verrechnet. Ansprüche nach dieser Ziffer sind 
auf den der Feststellung des Fehlers vorhergehenden 
Ablesezeitraum beschränkt, es sei denn, die Auswirkung 
des Fehlers kann über einen größeren Zeitraum festgestellt 
werden; in diesem Fall ist der Anspruch auf längstens drei 
Jahre beschränkt.
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5. Zahlungsbestimmungen / Verzug / Zahlungsverweigerung /  
 Aufrechnung
5.1  Sämtliche Rechnungsbeträge sind zwei Wochen nach 

Zugang der Rechnung, Abschläge zu dem vom Lieferanten 
festgelegten Zeitpunkt fällig und ohne Abzug im Wege 
des Lastschriftverfahrens oder mittels Dauerauftrag bzw. 
Überweisung zu zahlen. 

5.2  Einwände gegen Rechnungen berechtigen zum 
Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung nur, 
sofern die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen 
Fehlers besteht, oder sofern der in einer Rechnung ange-
gebene Verbrauch ohne ersichtlichen Grund mehr als 
doppelt so hoch wie der vergleichbare Verbrauch im 
vorherigen Abrechnungszeitraum ist und der Kunde eine 
Nachprüfung der Messeinrichtung verlangt und solange 
durch die Nachprüfung nicht die ordnungsgemäße Funktion 
der Messeinrichtung festgestellt ist. 

5.2  Gegen Ansprüche des Lieferanten kann nur mit unbe-
strittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegen-
ansprüchen aufgerechnet werden. Dies gilt nicht für 
Ansprüche des Kunden gegen den Lieferanten aufgrund 
vollständiger oder teilweiser Nichterfüllung oder 
mangelhafter Erfüllung der Lieferpflicht. 

6. Vorauszahlung / Vorkassensystem
6.1  Der Lieferant ist berechtigt, für den Gasverbrauch des 

Kunden eine Vorauszahlung in Höhe von bis zu einem Fünftel 
des voraussichtlichen Jahreslieferentgeltes von zu verlangen, 
wenn der Kunde wiederholt oder über einen Zeitraum von 
mehr als einem Monat in Zahlungsverzug gerät. Wegen 
der Verbrauchsprognose gilt Ziffer 4.2. Die Vorauszahlung 
wird mit den jeweils nächsten vom Kunden nach diesem 
Vertrag zu leistenden Zahlungen verrechnet. Erfolgt eine 
solche Verrechnung und liegen die Voraussetzungen für eine 
Vorauszahlung weiterhin vor, ist der Kunde verpflichtet, den 
verrechneten Betrag unverzüglich nach der Verrechnung 
als erneute Vorauszahlung nachzuentrichten. Die Voraus-
setzungen für eine Vorauszahlung entfallen, wenn der Kunde 
seinen Zahlungspflichten über einen Zeitraum von sechs 
Monaten uneingeschränkt nachgekommen ist. 

6.2  Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Lieferant 
beim Kunden ein Vorkassensystem (z. B. Bargeld- oder 
Chipkartenzähler) einrichten und betreiben.

7. Preise 
7.1  Der Preis setzt sich aus einem Grundpreis sowie einem 

verbrauchsabhängigen Arbeitspreis zusammen und 
ist dem „Preisblatt Porta-Gas“ unter der Überschrift 
„Sondervertragspreise“ zu entnehmen. 

7.2  Die Preise nach Ziffer 7.1 sind Nettopreise. Zusätzlich 
fallen Erdgassteuer (derzeit: 0,55 ct/ kWh) sowie – auf die 
Nettopreise und die Stromsteuer – Umsatzsteuer (derzeit: 

19 %) in der jeweils geltenden Höhe an. Ändern sich diese 
Steuersätze, ändern sich die Bruttopreise entsprechend. 
Der Kunde wird über eine solche Änderung mit der 
Rechnungsstellung informiert. 

8. Einstellung der Lieferung / Fristlose Kündigung
8.1  Der Lieferant ist berechtigt, sofort die Lieferung einzustellen 

und die Anschlussnutzung unterbrechen zu lassen, wenn 
der Kunde in nicht unerheblichem Maße schuldhaft Erdgas 
unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung 
der Messeinrichtungen verwendet („Gasdiebstahl“) und 
die Unterbrechung zur Verhinderung einer weiteren 
unberechtigten Energieentnahme erforderlich ist.

8.2.  Bei Zahlungsverzug des Kunden ab einem Betrag von 
mindestens 100,00 € inklusive Mahn- und Inkassokosten 
ist der Lieferant ebenfalls berechtigt, die Lieferung 
einzustellen und die Anschlussnutzung unterbrechen 
zu lassen. Bei der Berechnung des Mindestbetrages 
bleiben nicht titulierte Forderungen außer Betracht, die 
der Kunde schlüssig beanstandet hat, oder die wegen 
einer Vereinbarung zwischen Lieferanten und Kunden 
noch nicht fällig sind. Die Unterbrechung unterbleibt, 
wenn die Folgen der Unterbrechung außer Verhältnis 
zur Schwere des Zahlungsverzugs stehen oder der Kunde 
darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen 
Verpflichtungen vollumfänglich nachkommt. Dem Kunden 
wird die Unterbrechung spätestens vier Wochen vorher 
angedroht und der Beginn der Unterbrechung spätestens 
drei Werktage vor der Unterbrechung angekündigt. Der 
Kunde wird den Lieferanten auf etwaige Besonderheiten, 
die einer Unterbrechung zwingend entgegenstehen, 
unverzüglich hinweisen. 

8.3.  Die Kosten der Unterbrechung sowie der Wiederherstellung 
der Belieferung sind vom Kunden zu ersetzen. Die 
Belieferung wird unverzüglich wiederhergestellt, wenn die 
Gründe für die Unterbrechung entfallen und die Kosten der 
Unterbrechung und Wiederherstellung bezahlt sind.

8.4.  Der Lieferant kann unbeschadet seiner Rechte aus den 
Ziffern 5, 8.1 und 8.2 den Vertrag aus wichtigem Grund ohne 
Einhaltung einer Frist kündigen und die Lieferung einstellen. 
Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor im Fall eines 
Gasdiebstahls nach Ziffer 8.1 oder in dem Fall, dass der 
Kunde mit einem Betrag von mehr als € 100,00 wiederholt 
über einen Zeitraum von mehr als einem Monat oder 
einmalig über einen Zeitraum von mehr als zwei Monaten in 
Zahlungsverzug gerät. 

9. Haftung
9.1.  Ansprüche wegen Schäden durch Unterbrechung oder 

bei Unregelmäßigkeiten in der Gasversorgung sind, 
soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebes 
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einschließlich des Netzanschlusses handelt, gegenüber  
dem Netzbetreiber geltend zu machen (§ 18 NDAV). 

9.2  In allen übrigen Haftungsfällen ist die Haftung der 
Parteien sowie ihrer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen 
für schuldhaft verursachte Schäden ausgeschlossen, 
soweit der Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit herbeigeführt wurde; dies gilt nicht bei 
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit, oder der schuldhaften Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten, d. h. solcher Pflichten, deren Erfüllung  
die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages  
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung  
der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf  
(sog. Kardinalpflichten).

9.3 Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, 
welche nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, 
beschränkt sich die Haftung auf den Schaden, den die 
haftende Partei bei Abschluss des Vertrages als mögliche 
Folge der Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder unter 
Berücksichtigung der Umstände, die sie kannte oder kennen 
musste, hätte voraussehen müssen. 

9.4  Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben 
unberührt. 

10. Auszug / Übertragung des Vertrages
10.1  Ein Auszug des Kunden beendet den Liefervertrag zum 

Zeitpunkt des Auszugs. Der Kunde bleibt dem Lieferanten 
gegenüber jedoch zur Zahlung des Entgeltes für den 
Gasverbrauch an der Abnahmestelle nach seinem Auszug 
verpflichtet, wenn er dem Lieferanten den Auszug nicht zwei 
Wochen zuvor mitgeteilt hat. Die Pflicht aus vorstehendem 
Satz endet zwei Wochen, nachdem der Kunde die Mittelung 
nachgeholt, der Lieferant anderweitig Kenntnis von dem 
Auszug erlangt hat oder der Vertrag gemäß Ziffer 2 ohnehin 
endet. 

10.2  Der Lieferant ist berechtigt, die Rechte und Pflichten 
aus dem Vertrag als Gesamtheit auf einen personell, 
technisch und wirtschaftlich leistungsfähigen Dritten zu 
übertragen. Eine Übertragung ist dem Kunden rechtzeitig 
zuvor mitzuteilen. Ist der Kunde mit der Übertragung des 
Vertrages nicht einverstanden, hat er das Recht, den Vertrag 
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zu kündigen. Hierauf 
wird der Kunde vom Lieferanten in der Mitteilung gesondert 
hingewiesen.

11. Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten /  
 Lieferantenwechsel
11.1  Aktuelle Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten 

sind beim örtlichen Netzbetreiber erhältlich. 
11.2  Ein Lieferantenwechsel erfolgt zügig und unentgeltlich. 

Nach dem Wechsel ist der Lieferant verpflichtet, dem 
neuen Lieferanten den für ihn maßgeblichen Verbrauch des 

vergleichbaren Vorjahreszeitraums mitzuteilen. Soweit der 
Lieferant aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat, den 
Verbrauch nicht ermitteln kann, ist der geschätzte Verbrauch 
anzugeben. 

12.  streitbeilegungsverfahren 
12.1  Energieversorgungsunternehmen, Messstellenbetreiber 

und Messdienstleister (Unternehmen) sind verpflichtet, 
Beanstandungen von Verbrauchern im Sinne des § 13 
BGB (Verbraucher) insbesondere zum Vertragsabschluss 
oder zur Qualität von Leistungen des Unternehmens 
(Verbraucherbeschwerden), die den Anschluss an das 
Versorgungsnetz, die Belieferung mit Energie sowie die 
Messung der Energie betreffen, im Verfahren nach § 111a 
EnWG innerhalb einer Frist von vier Wochen ab Zugang beim 
Unternehmen zu beantworten. Verbraucherbeschwerden, 
die den Vertragsabschluss oder die Qualität der Leistungen 
des Lieferanten betreffen, sind zu richten an: Sebastian 
Brand, Stadtwerke Porta Westfalica GmbH, Telefon  
0571 97515-46, service@stwpw.de. 

12.2  Ein Kunde ist berechtigt, die Schlichtungsstelle nach  
§ 111b EnWG anzurufen. Ein solcher Antrag ist erst  
zulässig, wenn das Unternehmen der Verbraucher-
beschwerde nicht spätestens nach vier Wochen ab 
Zugang beim Unternehmen abgeholfen hat. Das Recht 
der Beteiligten, die Gerichte anzurufen oder ein anderes 
Verfahren nach dem EnWG zu beantragen, bleibt unberührt. 
Die Einreichung einer Beschwerde bei der Schlichtungs- 
stelle hemmt die gesetzliche Verjährung gemäß  
§ 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB.

12.2  Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind derzeit: 
Schlichtungsstelle Energie e.V., Friedrichstraße 133, 10117 
Berlin, 030/2757240–0, Mo. – Fr. 10:00 – 16:00 Uhr, E-Mail: 
info@schlichtungsstelle-energie.de, Homepage: www.
schlichtungsstelle-energie.de.

12.4  Allgemeine Informationen zu Verbraucherrechten  
sind erhältlich über den Verbraucherservice der  
Bundesnetzagentur für den Bereich Elektrizität und Gas,  
Postfach 8001, 53105 Bonn, Telefon: 030/22480-500  
oder 01805/101000 (Mo.-Fr. 9:00 Uhr - 15:00 Uhr),  
Telefax: 030/22480-323,  
E-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de.

13. Allgemeine Informationen nach dem  
 Energiedienstleistungsgesetz 
 Im Zusammenhang mit einer effizienteren Energie-

nutzung durch Endkunden wird bei der Bundesstelle 
für Energieeffizienz eine Liste geführt, in der Energie-
dienstleister, Anbieter von Energieaudits und Anbieter 
von Energieeffizienzmaßnahmen aufgeführt sind. 
Weiterführende Informationen zu der so genannten 
Anbieterliste und den Anbietern selbst erhalten sie unter 
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www.bfee-online.de. Sie können sich zudem bei der 
Deutschen Energieagentur über das Thema Energieeffizienz 
umfassend informieren. Weitere Informationen erhalten Sie 
unter www.energieeffizienz-online.info.

14. schlussbestimmungen
14.1  Diese Bedingungen sind abschließend. Mündliche 

Nebenabreden bestehen nicht.
14.2  Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages unwirksam 

oder undurchführbar sein oder werden, so bleibt der Vertrag 
im Übrigen davon unberührt. 

15. Widerrufsbelehrung

 Widerrufsrecht
 Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne  

Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
 Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag  

des Vertragsabschlusses. 
 Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 

(Stadtwerke Porta Westfalica GmbH, Fähranger 18, 32457 
Porta Westfalica, Telefon 0571 97515-46,Telefax 0571 
97515-99, service@stwpw.de) mittels einer eindeutigen 
Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax 
oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu 
widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte 
Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht 
vorgeschrieben ist. 

 Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die 
Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor 
Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

 Folgen des Widerrufs
 Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle 

Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich 
der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die 
sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung 
als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung 
gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen 
vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die 
Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns 
eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir 
dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen 
Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen 
wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem 
Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte 
berechnet.

 Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen oder Lieferung 
von Gas während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben 
Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem 
Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der 
Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags 

unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im 
Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen 
Dienstleistungen entspricht.
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